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Rechtssatz

Im vorliegenden Fall nahm die Behörde die Nebenbeschäftigung des Beamten mit Schreiben zur Kenntnis. Angesichts

der gewählten Brie?orm und des Umstandes, dass sie weder als Bescheid bezeichnet noch bescheidmäßig gegliedert

ist, ist diese Erledigung nicht als Bescheid zu qualiCzieren (vgl. dazu auch das hg. Erkenntnis vom 16. Oktober 1997, Zl.

97/06/0175). Vielmehr liegt (gesetzeskonform) lediglich eine Mitteilung über die Nichtuntersagung vor, welche mit

Weisungen betreffend die Vorgangsweise bei der Ausübung der Nebenbeschäftigung verbunden wurde.
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